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Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

namens der Bundesregierung beantworte ich Ihre Frage wie folgt: 

Frage: 
Wie viele Anträge für Investitionsgarantien des Bundes zur Absicherung 
von Investitionen in China befinden sich gegenwärtig im Verfahren 
(unter Angabe der einzelnen Garantievolumina und der betroffenen 
Wirtschaftsbranchen)? 

Antwort: 

Investitionsgarantien der Bundesregierung dienen der Absicherung von 

Direktinvestitionen im Ausland gegen politische Risiken (Enteignungen 

und enteignungsgleiche Eingriffe, Krieg, Zahlungsverbote oder Moratorien, 

Konvertierungs- und Transferrisiken). 

Gegenwärtig befinden sich zwölf Anträge im Verfahren mit einer 

Kapitaldeckung von rund 40,3 Millionen Euro. 
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Wirtschaftsbranchen unter Angabe der Garantievolumina:  

Branche Beantragte Kapitaldeckung in 

Euro

Papierherstellung und -verarbeitung 19.256.500

Bauwirtschaft 5.000.000

Textilgewerbe 5.000.000

Handel, Vertrieb, Vertretungen 4.000.000

Glas- und Keramikindustrie 2.080.000

Spezialmaschinenbau 2.000.000

Chem. und pharmazeutische 

Industrie 

1.300.000

Gütertransportgewerbe 930.233

Sonstige Industrie 3.286.412

Sonstige Dienstleistungen 348.000

Die Bundesregierung hat Mitte November 2022 eine Veränderung ihrer 

Deckungspraxis für die Investitionsgarantien des Bundes beschlossen, 

wonach u.a. eine Absicherungsgrenze von maximal drei Milliarden Euro 

pro Unternehmen und Zielstaat eingeführt (sogenanntes Deckungsplafond) 

wurde. Nach dieser neuen Deckungspraxis können weitere 14 Anträge mit 

einer Kapitaldeckung von insgesamt rund 4,0 Milliarden Euro nicht 

bewilligt werden. 

Mit freundlichen Grüßen

Udo Philipp 


